










Fachliche und rechtliche Grundlagen

Für die nachgeordnete Aufstellung eines Bebauungsplanes gelten die Vorgaben der
§ 1a Abs. 3 BauGB (Eingriffsregelung) sowie des § 44 BNatSchG (Besonderer Artenschutz).

Schutzgebiete

Teilfläche Wohngebiet

Ein Großteil der überplanten Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Naturparks
Steigerwald, einem Schutzgebiet nach § 26 BNatSchG. Die gesamte Fläche liegt im Naturpark
Steigerwald (§ 27 BNatSchG, Art. 15 BayNatSchG).

Weitere Schutzgebiete nach den §§ 23 - 25 und 28 - 29 BNatSchG sowie §§ 32 BNatSchG (Natura
2000) sind nicht betroffen.

Biotopschutz und sonstige naturschutzfachiiche Gegebenheiten

Tellfläche Wohngebiet

Teilflächen im Umfang von 2600 m^ wurden im Rahmen der amtlichen Biotopkartierung im Jahre
2012 als Biotop erfasst. Die Flächen unterliegen gemäß der Kartierung dem gesetzlichen Bio
topschutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. Art 23. Abs. 1 BayNatSchG.

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich
geschützter Biotope führen können, sind verboten (§ 30 Abs. 2 S. 1 BNatSchG).

Auf Antrag kann eine Ausnahme durch die untere Naturschutzbehörde zugelassen werden, wenn
die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus Gründen des über
wiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist (Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG). Gesetzlicher Bio
topschutz unterliegt nicht der kommunalen Abwägung.

Am Südrand der Teilfläche liegen Hecken vor. Hecken ln der freien Landschaft sind gern. Art. 16
Abs. 1 BayNatSchG geschützt, es Ist verboten diese zu roden, abzuschneiden oder auf sonstige
Art und Welse erheblich zu beeinträchtigen. Ausnahmen richten sich gern. Art. 16 Abs. 2 Bay
NatSchG ebenso nach Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG.

Aussagen übergeordneter Planungen

Teilfläche Wohngebiet

Das Vorhaben liegt in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. Landschaftliche Vorbehaltsgebiete
stellen auf Regionsebene im Wesentlichen die nach dem Naturschutzrecht schützenswerten Ge
biete dar, bzw. die Gebiete, die wertvolle Landschaftsbestandtei le enthalten.

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete haben einschränkenden Charakter, da in ihnen den Belangen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zukommt. Vor allem bei der
Abwägung mit anderen Nutzungsänsprüchen kommt dies zum Tragen.

S. d. Rv Ufr. V 11.08.09: Landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind Gebiete der Region, in denen
den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege ein besonderes Gewicht zukommt (LEP Ziel
B12.1.1 Abs. 1). Die wertvollen Landschaftsbestandteile der Region (u. a. LSGs und Natura 2000
Gebiete) sollen in ihren vielfältigen Funktionen für Arten-, Natur-und Landschaftsschutz gesichert
werden (RP2 Ziel BI2).





als fraglich ob diese zusätzliche Herausnahme nach Osten hin nun überhaupt noch notwendig ist,
da sich dabei eine Baufläche von über 3000 für ein einzelnes Wohnhaus ergeben würde. Dies
ist mehr als dreimal so groß wie die durchschnittlichen Baugrundstücke in der bestehenden Einbe-
ziehungs- und Klarstellungssatzung Gräfenneuses, die auch in topografisch schwierigem Gelände
umgesetzt wurde. Die beiden deutlich größeren Grundstücke im bereits bebauten Bereich ergaben
sich durch nachträgliche Zusammenlegungen von je zwei Baugrundstücken, erkennbar am Antrag
auf LSG-Herausnahme des Marktes Geiselwind aus dem Jahr 2011.

In Anbetracht der Reduktion auf nur ein Baugrundstück stellt sich aus naturschutzfachlicher Sicht
eher die Frage, ob nicht eine Umlegung der Herausnahme aus 2012, die sich in Ost-West-
Ausrichtung entlang des Röhrenseer Wegs zieht, auf die nun benötigte Fläche mit Zufahrt von
Norden, also die Grundstücksausrichtung an der Nord-Süd Achse, sinnvoll wäre. Durch die Umle
gung der ursprünglich herausgenommenen 1700 m^ würde sich eine Grundstücksbreite von immer
noch rund 30 m ergeben. So würde keine netto-Entnahme aus dem LSG mehr notwendig werden.

Zur Erläuterung werden zwei Luftbildauszüge angehängt.

Die abschließende Entscheidung über eine mögliche Herausnahme liegt einzig in der Zuständig
keit des Landkreises Kitzingen.

Biotopschutz

Teilfläche Wohngebiet

Im Rahmen der amtlichen Biotopkartierung im Jahr 20212 wurden Flächen im Umfang von rund
2600 m^, die im geplanten Geltungsbereich liegen, als gesetzlich geschützte Biotope erfasst, auch
ist der Bereich im ABSP als regional bedeutsam aufgeführt.

Im Rahmen der Geländeerhebungen des „Büro für ökologische Studien Schlumprecht" für die Auf
stellung der Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung wurde nachgewiesen, dass der aller größte
Teil der Wiese östliche Gräfenneuses den Status eines gesetzlich geschützten Biotops aufweist,
einzig von Westen her zieht sich ein Bereich mit nicht gesetzlich geschützten Bereichen der Wiese
in die Fläche.

Eine Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope ist nur nach
Ausnahme durch die untere Naturschutzbehörde zulässig (Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG). Diese
bedarf in der Regel eines Ausgleichs, also der Herstellung einer vom Vegetationsbestand her glei
chen und mindestens gleichgroßen Fläche an anderer Stelle sowie die fachgerechte Pfie-
ge/Nutzung der Fläche.

Die Betroffenheit dieser Biotope macht die Fläche aus naturschutzfachlicher Sicht für eine Wohn-
nutzung ungeeignet, jedoch wurde im Rahmen des Kompromisses der Erteilung einer Ausnahme
mit Anlage von Ausgleichsflächen zugestimmt. Durch die veränderte Situation mit jetzt nur noch
einem Bauplatz stellt sich aber auch hier die Frage nach der Vermeidung, die im Naturschutzrecht
immer Vorrang hat. Die Ausnahme wird nur für die unbedingt notwendigen Flächen erteilt, die
selbstredend für einen Bauplatz geringer sind als für zwei Bauplätze. Die Ausnahme für die ge
samten auf der Wiese gesetzlich geschützten Biotope, wie sie aktuell in den Unterlagen zur 20.
FNP-Änderung enthalten ist, stand nie zu Debatte, da die fachlichen Voraussetzungen hierfür nicht
gegeben sind.

Auch hier würde sich durch eine Umlegung der Herausnahme aus dem LSG der Vorteil ergeben,
dass der größte Teil der gesetzlich geschützten Biotope durch das LSG weiter vor Bebauung ge
schützt wäre, weiterhin wäre mindestens die Hälfte des Bauplatzes dann ohnehin nicht gesetzlich
geschützt.

Am Südrand der Fläche, angrenzend an die Straße, stehen Hecken. Diese unterliegen dem Schutz
des Art. 16 BayNatSchG, sollten Maßnahmen, die über eine Pflege im Winter hinausgehen, not
wendig sein, z.B. Rodung, ist auch hierfür eine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG durch
die untere Naturschutzbehörde notwendig.
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